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PARTIK-PABLE, 
6909/J, betreffend 

Bezahlung der Ausgleichstaxen durch die einzelnen 
Bundesministerien 

Einleitend darf ich darauf hinweisen, daß ich die einzelnen Bun
desministerien wiederholt ersucht habe, nach Maßgabe ihrer Mög
lichkeiten verstärkt behinderte Menschen einzustellen. Es liegt 

jedoch an den spezifischen Anforderungen der einzelnen Ressorts, 
daß der Bund seiner Beschäftigungspflicht kurzfristig in vollem 
Umfang nicht nachkommen kann. 

"Frage 1; 

"Werden Sie eine Änderung des Behinderteneinstellungsgesetzes vor
bereiten lassen, die eine Verlagerung der Zahlungspflicht für die 
Ausgleichstaxen vom Bundeskanzleramt auf die einzelnen Bundes
ministerien vorsieht?" 
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Frage 2: 

"Wenn nein, warum halten Sie eine derartige Verschiebung der Zah

lungspflicht nicht für geeignet, einzelne Bundesministerien zu 

einer verstärkten Einstellung begünstigter Behinderter zu veran

lassen?" 

Antwort; 

Diesbezüglich möchte ich festhalten, daß ich die Verlagerung der 

Zahlungspflicht für die Ausgleichstaxen vom Bundeskanzleramt auf 

die einzelnen Bundesministerien für zweckmäßig halte und auch 

schon mehrmals dafür eingetreten bin. 

Ich muß jedoch darauf hinweisen, daß die Dienstgeberkompetenz be

treffend Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach dem Behinderten

einstellungsgesetz durch den Bund beim Bundeskanzler liegt. Auf 

Grund gesetzlicher Bestimmungen, die nicht in meine Zuständigkeit 

fallen, ist es derzeit nicht möglich, die Verpflichtung zur 

Entrichtung der Ausgleichstaxe intern auf die anderen Bundesmini

sterien aufzuteilen. 

Der Bundes inister: 
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